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1980 04 23 

R1egierungsvorlage 

über 
Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 

die Entschädigung bestimmter Ver
mögensverluste in Jugoslawien 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

I. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1. (1) Für Vermögenschaften, Rechte und 
Interessen (V,ermögenswerte) österreichischer 
Personen ist Entschädigung zu leisten, wenn diese 
Vermögenswerte auf dem Gebiet der Sozialisti
schen Föderativen Republik Jugoslawien gemaß 
Art. 3 . des jugoslawischen Gesetzes vom 
28. April 1948 über die Abänderungen und Er
gänzungen des Gesetzes über die Nationalisierung 
von privaten Wirtschaftsunternehmungen, 
Sluzbeni list Nr. 35/48, in Anspruch genommen 
worden sind. . 

(2) Dieses Bundesgesetz ist nicht anzuwenden 
auf Vermögenswerte, die unter die Be~timmun
gen des 11.' Staatsvertragsdurchführungsgesetzes, 
BGBL Nr. 195/1962, fallen. 

§ 2. Die Entschädigung ist zu leisten 

1. öst,erreichischen physischen Personen, in 
deren Vermögen der Verlust unmittelbar 
eingetreten ist (Geschädigte), oder 

2. ihren Rechtsnachfolgern. 

§ 3. Eine österreichische physische Person im 
Sinne dieses Gesetzes ist jede physische Person, 
die sowohl 'am 28. April 1948 als auch am 
19. März 1980 die österreichische Staatsbürger
schaft besessen hat. 

(2) Im Falle einer Rechtsnachfolge von Todes 
wegen gilt die Rechtsnachfolge als mit dem 
Todestag des Geschädigten eingetreten. 

§ 5. Wurden Vermögenswerte in Anspruch 
genommen, die im Eigentum mehrerer Personen 
oder einer Personengesellschaft des Handels
rechtes standen, so ist die Entschädigung jedem 
Miteigentümer entsprechend seinem Anteil am 
Vermögen oder jedem Gesellschafter entspre
chend !>einer Beteiligung an der Gesellschaft im 
Zeitpunkt der Inanspruchnahme zu leisten, so
fern bei Gesellschaften nicht andere vertragliche 
Vereinbarungen zwischen den Gesellschaftern 
bestanden haben. 

H. Ermittlung der Entschädigung 

§ 6. (1) Grundlage für die Ermittlung der zu 
leistenden Entschädigung ist der von der Sozia
listischen Föderativen Republik Jugoslawien in 
US-Dollar hekanntgegebene Ohernahmewert. 

(2) Der Obernahmewert ist in der Weise in 
Schilling umzurechnen, daß em US-Dollar 
26 Schilling entspricht. 

§ 7. Liegt ein solcher Obernahmewert nicht 
vor, so ist die Entschädigung unter sinngemäßer 
Anwendung der §I§ 13 bis 21, 24, 25 und 28-
sowie der Anlagen 1 bis 5 des 11. Staatsvertrags
durchführungsgesetzes, BGBL Nr. 195/1962, zu 
ermitteln. 

§ 8. Die ermittelte Entsch~digung ist auf volle 
zehn Schilling aufzurunden. 

III. Verfahren 

§ 4. (1) Hat nach einer physisch'ell Person, die § 9. (1) Entschädigungsansprüche nach diesem 
am 28. April 1948 österreichischer Staatsbürger Bundesgesetz sind bei sonstigem Ausschluß nach
war, vor dem 19. März 1980 eine Rechtsnachfolge weislich bis zum 30. Juni 1981 bei der Finanz
stattgefunden, so ist die Entschädigung Rechts- landesdirektion für Wien, Niederösterreich und 
nachfolgern nach ihren Anteilen in der Rechts- Burgenland schriftlich anzumelden. Der Post
nachfolge zu leisten,. wenn sie am 19. März 1980 lauf wird in die Frist nicht eingerechnet. 
entweder als physische Personen die österreichi-' (2) Die Frist ist auch gewahrt, wenn die An
sche Staatsbürgerschaft besessen oder als juristi- meldung bei einer ande1"en Finanzlandesdirektion 
sche Personen ihren Sitz auf dem Gebiete der oder beim Bundesministerium für Finanzen frist-
Republik österreich gehabt haben. gerecht eingebracht wird. 
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n§ 1'0.(1) Die AnriJ.eldung ist: an' ' keine be
stimmte Forin gebunden; sie hat den Namen 
und die Anschrift des Entschädigungswerbers 
sowie die Bezeichnung der Vermög'enswerte zu 
enthalten, für die Entschädigung begehrt wird. 

(2) Der Anmeldung sind die zur Begründung 
des Entschädigungsanspruches sowie zum Beweise 
einer behaupteten Rechtsnachfolge dienenden 
Urkunden in beglaubigter Abschrift beizufügen. 
Nicht in deutscher Sprache abgdaßten Urkunden 
ist die beglaubigte Übersetzung in die deutsche 
Sprache anzuschließen. 

(3) Wurden Vermögenswerte, die unter § 1 
.bbs. 1 fallen, bereits beiösterreichischen Be
hör~enoder Dienststellen angemeldet, so ist dies 
in der Anmeldung anzuführen. Solche frühere 
Anmeldungen ersetzen nicht die nach diesem 
Bundesgesetz erforderliche Anmeldung. 

§ 11.. Für das Verfahren nach diesem Bundes
~eseti gelten die Bestimmungen des A VG J 950. 

. ,§ 12. (1) Die Finanzlandesdirektion für Wien, 
Niederösterreich und, Burgenlandentscheidet mit 
Bescheid über. den angemeldeten Anspruch und 
erkennt über die Leisqmg einer Entschädigung. 

(2) Gegen einen Bescheid der Finanzlandes
direktion (Abs. 1) ist die Berufung an das Bun-

desini~isterillm für Firianzenzulässig; dies'e bnn 
auch von der Flnanzprokuratur erhoben werden, 
die im Verfahren die Stellung einer Partei hat. 

(3) Eine zuerkannte Entschädigung ist vO,nder 
Finanzlandesdirektion (Abs. 1) binnen VIer 
Wochen nach Rechtskraft des Bescheides auszu
zahlen. 

IV. Schlußbestimmungen 

§ 13. (1) Ent,schädigungen, die auf Grund der 
·Bestimmungel1 '.' Qieses Bundesgesetzes gewährt 
werden, sind keine steuerpflichtigen Einnahmen. 

(2) Die durch die Bestimmungen dieses Bundes
gesetzes 'unmittelbar veranlaßten Schriften und 
Amtshandlungen sind von den Stempelgebühren 
und den Bundesverwaltungsabgaben befreit. 

§ 14. Dieses Bundesgesetz tritt gleichzeitig mit 
dem Vertrag zwischen der Republik österreich 
und der Sozialistischen Föderativ-en Republik 
Jugoslawien vom 19. März 1980 zur Regelung 
bestimmtervermögensrechtlicher Fragen in Kraft • 

§ 15. Mit. der Vollziehung dieses Bundes
gesetzes ist hinsicPtlich des § 13, soweit sich 
dieser auf Bundesverwaltungsabgaben bezieht, 
der Bundeskanzler, hinsichtlich aller übrigen Be~ 
stimlJlungen der Bundesminister für Finanzen 
betraut. 

Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil Weitergabe der nach diesem· Verti-ag von der 
Auf Grund des am 19. März 1980 in Wien SFRJ zu erbringenden Leistung ist eine inner

unterzeichneten Vertrages zwischen der Repu- staatliche gesetzliche Durchführungsregelung er
blik östen;eich und der Sozialistischen Födera- forderlich. 
tiven Republik Jugoslawien zur Regelung be- Die nach diesem Gesetzentwurf vorgesehenen 
stimmter 'vermögensrechdicher Fragen (Vermö- Entschädigungsleistungen stehen in keinem Zu
gensvertrag) leistet die Sozialistische Föderative ,sammenhang mit der österreich im Art. 27 § 2 
Republik Jugoslawien (im folgenden SFRJ be- des Staatsvertrages betreffend die Wiederher
zeichnet) eine globale ,und. pauschale Entschädi- stellung eines unabhängigen und demokratischen 
gung für Vermögensverluste österreichischer österreich" BGBL Nr. 152/1955, auferlegteri 
physischer Personen, die dadurch entstanden Verpflichtung, österreichischen Personen, deren 
sind, daß Vermögenschaften, Rechte und Inter- Vermögenschaften, Rechte und Interessen von 
essen. (Vermögenswerte) dieser. Personen auf' der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien auf 
dem Gebiete der SFRJ durch Artikel 3 des jugo- deren Gebiet mit Wirkung vom 28. Novem
slawischen' GesetZes vom 28. April 1948 üb~r 'ber 1955 beschlagnahmt,. zurückbehalten oder 
die Abänderungen .undErgänzungen des Gesetzes liquidiert ;worden sirid;Entschädigüng zu ge
über' die Nationalisierung von privateri Wirt- währen. Dieser Verpflichtung ist österreich be
schaftsunter'riehmungen (Sluzbeni list Nr. 35/4S) reits mit dem 11. Staatsvertrags durchführungs
Nationalisierungsmaßnahmen unterzogen worden . gesetz; BGBL 'Nr.195/1962, naChgekommen. 
sind. . 

Durch den vorliegenden Gesetzentwurf sollen 
Die iri diesem Vertrag vereinbarte Globalent-vielmehr jene :V~rmögensverluste auf dem Ge

schädigung beträgt öS 2;4 Millionen. Für die biete der SFRJ als' "Son,dedälle" entschädigt' 

329 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)2 von 4

www.parlament.gv.at



329', der Beilagen 3 

werden, die 'nicht 'auf die Bestimmungen des 
Art. 27§ 2 des Staatsvertrages,' sondern auf Maß
nahmen auf Grund des oben, erwähnten jugo
slawischen Nationalisierungsgesetzes zurückzu-' 
führen sind. Die Zuständigkeit zur Erlassung 
eines solchen Bundesgesetzes ist aus Art. 10 
Ahs."1' Z ~ 5 B-VI] abzuleiten: 

Die Durchführung eine; dem Entwurf. entspre
chenden Gesetzes wird keinen zusätzlichen Per
sonal- undSachaufwand verursachen, da die Zahl 
der zu erwartenden Anmeldungen sehr gering 
sein wird. 

LL Besonderer Teil 

Zu § 1: 

Abs. umschreibt den Anwendungsbereich 
des Gesetzentwurfes und enthält, den Auftrag, 
für Vermögenschaften, Rechte und Interessen 
österreichischer Personen Entschädigung zu 
feisten, wenn diese Vermögenswerte auf dem Ge
biete der SFRJ auf Grund einer ganz bestimm
teh, im" Gesetzentwurf näher bezeichneten und 
im Anhang zu diesen Erläuterungen ~iederge

'der gesetzlichen Voraussetzungen entsprechend 
seinen Anteilen in' der Rechtsnachfolge zukommt, 

Um Unklarheiten zu vernieiden, wird für den 
Bereich dieses' Gesetzes 'der Eintritt einer Rechts
nachfolge von Todes wegen mit' dem Tode des 
Geschädigten als erfolgt angesehen. 

Zu § 5; 

Dieser Paragraph- regelt die Auf teilung der 
Entschädigung, wenn die in Arispruch ,genom
menen Yermögenswerte 1m Eigentum mehrerer 
Personen' oder . einer Personerigesellschaft des 
Handelsrechtes standen. Jeder' Miteigentümer 

,oder jeder Gesellschafter" der die.im § 3 genann-
ten Voraussetzungen "erfüllt, kann eine anteilige 
Entschädigung erhalten. 

Die Auszahlung von Entsch~digungen für in 
Anspruch genommene Vermögenswerte,einer 
Gesellschaft an die einzelnen Gesellschafter an
statt in das Gesellschaftsvermögen erklärt sich 
aus der besonderen Eigenart, der Entschädi
gungsgesetzgebung und ist phne Beispielswirkung 
für ähnliche Fälle. 

gebenen jugoslawischen gesetzlichen Nationalisie- Zu den §§ 6 bisS: 
ningsbestimmung in Anspruch genommen, 
worden sind. Im Zuge der Vermögensverh;mdlungenwurde 

Abs. 2 dient der Klarstellung, daß dieser 
Gesetzentwurf auf Vermögenswerte nicht an
zuwenden ist, die unter die Bestimmungen des 
zur Durchführung des Art. 27 § 2 des Staats
vertrages ergangenen 11. Staatsvertragsdurch
führüngsgesetzes fallen. 

Zu § 2: 

Diese B,estimmung legt den Kreis der An
spruchsberechtigten fest. 

In Übereinstimmung mit dem" Vermögensver
trag sind als unmittelbar Geschädigte nur öster
reichische physische Personen anspruchsb~rech
tigt; Rechtsnachfolger können sowohl physische 
als auch juristische Personen sein. 

Zu § 3: 

Hier wird der Begriff der entschädigungs
berechtigten Personen durch Festlegung der 
Stichtage, zu denen der Besitz der österreichischen 
Staatsbürgerschaft nachgewiesen werden muß, 
näher bestimmt. 

Zu § 4: 

Aus dieser Bestimmung ergibt sich, welche 
Voraussetzungen Rechtsnachfolger erfüllen 
müssen, um eine Entschadigun'g erhalten zu 
können, und in welchem Ausmaß ihnen diese 
zusteht. Das Recht, anstelle eines GeschädIgten 
eine' Entschädigung ansprechen zu können, ist 
ein persönlicher Rechtsanspruch des Rechtsnach
folgers kraft Gesetzes, der ihm bei Vorliegen 

seitens der SFRJ eine Bewertung der in Anspruch 
genommenen Ve'rmögenswerte auf Dollar-Basis 
bekanntgegeben. Diese Bewertung bezog sich auf 
den Zustand der Verniögensweite im Zeitpunkt 
der Inanspruchnahme (1948). Sie bildete auch 
die Ausgangsbasis für die Bemessung der Glo
balcntschädigung. Die Höhe der, Globalentschädi
gung erlaubt eine Umrechnung "zum Dollar
kurs: Ein US-Dollar = 26 S. 

Sollten sich Fälle ergeben, für die keine Über
nahmewerte vorliegen, so wird die Bewertung 
der ,in Anspruch genommenen Vermögenswerte 
nach Vorschriften des 11. Staatsvertragsdurch
führungsgesetzes sinngemäß vorzunehmen sein. 

Zu§ 9: 

Obwohl die ursprünglichen Eigentümer, die 
von Vermögensverlusten der in diesem Gese!z
entwurf zu entschädigenden Art betroffen sind, 
nahezu vollständig namentlich bekannt sind, 
mussen Entschädigungsansprüche angemeldet 
werden. Dies ersCheint deshalb erforderlich, weil 
sich der anspruchsberechtigte Personenkreis in 
dem langen Zeitraum seit dem Vermögensver
lust vielfach geändert hat. 

LmHinblick auf die sehr geringe Anzahl der 
zu erwartenden Anmeldungen konnte die An
meldefrist r1Clativ kurz gehalten werden. Aus 
dem gleichen Grunde war eine Reihung und 
bevorzugte Behandlung älterer ,Personen nicht 
vorzusehen. 

Die Festlegung der Zuständigkeit der Fjnanz
landesdirektion für Wien, Niederösterreich und 
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Burgenland als Anmeldebehörde erfolgt aus schriften waren mit RüCksicht auf den relativ 
verwaltungsökonomischen Erwägungen, jedoch kleinen Kreis der. voraussichtlichen Entschädi~ 
bringt die fristgerechte Anmeldung bei einer gungswerber allen anderen Möglichkeiten vorzu
anderen Finanzlandesdirektion keinen Nachteil ziehen. 
für den.Anmelder. 

Zu § 10: 

Im Interesse der Anmelder und einer Verein
fachung des Verfahrens sollen die Anmeldungen 
an keine bestimmte Form gebunden sein. Er
forderlich sind aber die für die Beurteilung des 
geltend gemachten Anspruches maßgeblichen An
gaben und Nachweise. 

Unter einer "beglaubigten Abschrift" ist aum 
eine Ablichtung (Fotokopie) zu verstehen, deren 
gleichlautende übereinstimmung mit der Gri
ginalurkunde gerichtlich oder notariell beglau
bigt ist. 

Da Anmeldungen bei österreichischen Behör
den und Dienststellen schon früher erfolgt sind, 
erscheint es zweckdienlich, wenn in den nun
mehr einzubringenden Anmeldungen ein ent
sprechender Hinweis enthalten ist. Auf diese 
Weise kann das bei anderen Dienststellen ver
fügbare Aktenmaterial der Anmeldebehörde 
zugänglich gemacht werden. 

Zu § 11: 

Durch diesen Paragraphen wird bestimmt, daß 
für das Verfahren nach diesem GesetzentWurf 
die Vorschriften des Allgemeinen Verwaltungs
verfahrensgesetzes - AVG 1950, BGBl. Nr, 172/ 
1950, anzuwenden sind. Diese Verfahrensvor-

Zu § 12: 

Das Verfahren wird durch einen Bescheid der 
zuständigen Finanzlandesdirektion abgeschlossen. 
Im Gesetzentwurf war eine entsprechende Be
stimmung über den Instanzenzug aufzunehmen 
und die ParteisteIlung der Finanzprokuratur aus 
öffentlichen Rücksichten festzulegen. 

Der rechtskräftige Bescheid ist Exekutions
titel im Sinne des § 1 Z 12 EO, wozu allerdings 
nach § 54 Abs. 2 EO eine Vollstreckbarkeitsbe
stätigung erforderlich ist. Die Aufnahme einer 
Leistungsfrist war daher vorzusehen. 

Zu § 13: 

Diese Regelung entspricht den bisher erlassenen 
gesetzlichen Regelungen über die Gewährung 
von Entschädigungen für Kriegs- und Nach
kriegsverluste. 

Nur die unmittelbar veranlaßten Schriften 
und Amtshandlungen sind von den Stempel
gebühren und Bundesverwaltungsabgaben be
freit. 

Zu § 14: 

Da das Gesetz nicht vor Inkrafttreten des 
Vermögensvertrages wirksam werden soll, war 
eine entsprechende Bestimmun~ über das Inkraft
treten erforderlich. 

ANHANG 
zu den Erläuterungen, Besonderer Teil (zu § 1) 

Sluzbeni list Nr. 35/48 vom 29. April 1948 

Gesetz über Abänderungen und Ergänzun
gendes Gesetzes über Nationalisierung wirt

schaftlicher Privatunternehmen 
(Auszug) 

Artikel 3 

Nam Art. 7 wird Art. 7 azugefügt, der lautet 
wie folgt: 

"Mit dem Tage der Inkrafttretung dieses Ge
setzes werden nationalisiert und in Staatsbesitz 
übernommen alle Liegenschaften, die sich im 
Eigentum fremder Staatsangehöriger, fremder 
Institutionen bzw. fremder Privat- oder juristi
schen Personen befinden." 
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